
 
Der Kreistag genehmigt nach § 50 Abs. 3 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (KrO NRW) den in der 40. Sitzung des Kreisausschusses am 27.04.2009 unter 
Tagesordnungspunkt 5 einstimmig gefassten, nachstehenden Eilbeschluss: 
 

„Der Kreistag stimmt der Planung und Durchführung der von den 
Kreistagsfraktionen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen am 4.2.2009 beantragten 
Maßnahmen (Anhang 1 zu Anlage 4, Einladung vom 03.09.2009) im Rahmen des 
Konjunkturpaketes II zu. 
 
Der Kreistag stimmt den im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen anfallenden 
außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen im Haushaltsjahr 2009 zu. 
 

Die Verwaltung wird ermächtigt, falls erforderlich, Verschiebungen bei der Finanzierung 
der einzelnen Maßnahmen vorzunehmen.“ 


